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I. BEKANNTMACHUNGEN 

 

Jahresabschluss 2024 

HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH 

Ortsteil Schadeleben 

Seepromenade 1 

06449 Seeland 

 

Beschluss der Gesellschafterversammlung 01/03/2026 vom 
24.03.2026 

1. Der Jahresabschluss der HASEG mbH wird zum 31.12. 
2024 festgestellt. 

2. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführerin Frau Christin 
Tischendorf-Herm werden für das Geschäftsjahr 2024 
entlastet.  

3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.969,64 EUR wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  
ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der HASEG Harzer Seeland 
Entwicklungsgesellschaft mbH — bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der HASEG Harzer Seeland 
Entwicklungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse 

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
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schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipu-
lationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurtei-
le zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultieren-
de wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der Gesellschaft abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs-methoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-
nissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
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verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresab-
schlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga-
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-
liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen." 

Halle (Saale), 20.08.2025 

  

WIBEST Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

                         
gez. Christian Böhme 
Wirtschaftsprüfer 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen vom 4. Mai 
2026 bis einschließlich 12. Mai 2026 zur Einsicht in den 
Geschäftsräumen der Seeland GmbH im Ortsteil Schadeleben, 
Seepromenade 1, 06449 Seeland, zu folgenden Zeiten: 

Montag - Donnerstag        08:00- 14:00 Uhr
  

Freitag                              08:00- 12:00 Uhr 

öffentlich aus. 

 

gez. René Walliser 

Geschäftsführer 

Jahresabschluss 2024 

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH 
Ortsteil Schadeleben 
Seepromenade 1 
06449 Seeland 

 

Beschluss 02/03/2026 der Gesellschafterversammlung vom 
24.03.2026 

1. Der Jahresabschluss der Seeland GmbH wird zum 
 31.12. 2024 festgestellt, 

2. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführerin Frau Christin 
 Tischendorf-Herm werden für das Geschäftsjahr 2024 
 entlastet. 

3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.931,77 EUR wird 
 auf neue Rechnung vorgetragen. 

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS 

An die Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Seeland Gesellschaft für 
Tagebauentwicklung mbH  - bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hin-
aus haben wir den Lagebericht der Seeland Gesellschaft für 
Tagebauentwicklung mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2024 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter 
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Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe 
Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungsle-
gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussa-
gen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht bein-
haltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards 
für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung.  
Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammen-wirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und 
Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen o-
der, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schluss-folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresab-
schlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunfts-orientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 
 

Halle (Saale), 18. November 2025    

WIBEST Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
 

gez. Christian Böhme  
Wirtschaftsprüfer 

 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen vom 4. Mai 
2026 bis einschließlich 12. Mai 2026 zur Einsicht in den 
Geschäftsräumen der Seeland GmbH im Ortsteil Schadeleben, 
Seepromenade 1, 06449 Seeland, zu folgenden Zeiten: 

Montag - Donnerstag  08:00- 14:00 Uhr  

Freitag    08:00- 12:00 Uhr 

öffentlich aus. 

 

gez. René Walliser 
Geschäftsführer 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für die 
Wahlvorstände der Stadt Aschersleben anlässlich der 

Wahl des Landtages  

Am 06. September 2026 findet die Landtagswahl in Sachsen-
Anhalt statt. 

Gemäß §§ 11, 26 Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(LWG) vom 18. 02. 2010 in der zur Zeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 5 der Landeswahlordnung (LWO) vom 27. 
05. 2015 (GVBl. LSA S. 200) in der zur Zeit gültigen Fassung 
wird darauf hingewiesen, dass für jeden Wahlbezirk ein Wahl-
vorstand gebildet wird. 

Jeder Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher als Vorsit-
zendem sowie zwei bis sechs Beisitzern, die der Wahlleiter aus 
den Wahlberechtigten beruft. Bei der Berufung der Beisitzer 
sollen in der Regel die Parteien in der Reihenfolge der bei der 
letzten Landtagswahl in dem jeweiligem Gebiet errungenen Zahl 
der Zweitstimmen angemessen berücksichtigt und die von ihnen 
rechtzeitig vorgeschlagenen Wahlberechtigten berufen werden. 

Hiermit werden die im Wahlgebiet vertretenen Parteien gemäß 
§§ 3 Abs. 1 bis 3, 5 LWO aufgefordert, der Stadt Aschersleben 
bis zum 15. 05. 2026 Wahlberechtigte als Beisitzer für die 
Wahlvorstände zur Landtagswahl vorzuschlagen. 

Diese Bekanntmachung ergeht unter dem Hinweis auf die Vor-
schriften der § 48 LWG und § 49 LWG. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 48 Abs. 2 LWG 
Wahlbewerber ein Wahlehrenamt nicht innehaben können. 

Weiterhin wird auf § 49 LWG bezüglich der Ablehnung der 
Übernahme eines Wahlehrenamtes oder das Ausscheiden aus 
einem Wahlehrenamt verwiesen. 

Die Ablehnung der Übernahme eines Wahlehrenamtes richtet 
sich nach § 49 LWG. Die Übernahme eines Wahlehrenamtes 
darf nur aus einem wichtigen Grund abgelehnt werden. 

Ein wichtiger Grund im Sinne dieser Vorschriften liegt in der Re-
gel nur vor für: 

1.  die Mitglieder der Landesregierung, des Bundestages 
und des Landtages, 

2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit 
dem Vollzug des Landeswahlgesetzes oder mit der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
betraut sind, 
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3. Wahlberechtigte, die am Wahltag das 67. Lebensjahr 
vollendet haben, 

4. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die 
Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in be-
sonderer Weise erschwert, 

5. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus 
dringenden beruflichen Gründen, durch Krankheit oder 
Behinderung oder aus einem sonstigen wichtigen Grund 
gehindert sind, das Amt ordnungsgemäß auszuüben. 

Aschersleben, den 09. 04. 2026 

i. A. Schneider 
Stadt Aschersleben 

 

II. SITZUNGSTERMIN 

 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates 

Sitzungstermin: Mittwoch, 22.04.2026, 17:00 Uhr 

Ort, Raum:  Aschersleben, Markt 1, Ratssaal 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder des Stadtrates 
und der Beschlussfähigkeit 

2 Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 

3 Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift und 
Feststellung (Abstimmung) der Niederschriften über den 
öffentlichen Teil der Sitzung vom 25.02.2026 

4 Informationen der Vorsitzenden des Stadtrates 

5 Informationen des Oberbürgermeisters sowie Bekanntga-
be der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
und sonstige Mitteilungen 

5.1 Informationen Herr Holz - Betriebsleiter Jobcenter  
 Salzlandkreis zum Ablauf von AGH-Maßnahmen und 
 deren Förderungen 

6 Mitteilung der CDU/FDP Fraktion über die Veränderung 
der Ausschussbesetzung 

7 Aufnahme eines Darlehens 
Vorlage: VIII/0267/26 

8 Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Stadt Aschers-
leben über die Erhebung von Kostenersatz und Gebüh-
ren für Dienst- und Sachleistungen außerhalb der unent-
geltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Aschersleben 
Vorlage: VIII/0270/26 

9 Satzung zur 1. Änderung der Aufwandsentschädigungs-
satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aschersle-
ben 
Vorlage: VIII/0281/26 

10 Beilegung des Rechtsstreits zur Kreisumlage 2017 
Vorlage: VIII/0280/26 

11 Beschluss über den Antrag auf Abweichung von einem 
Ziel des Regionalen Entwicklungsplans Magdeburg für 
die Erweiterung der Bodenabbaugenehmigung Kiestage-
bau Westdorf-Südwest 
Vorlage: VIII/0286/26 

12 Außerplanmäßige Erträge/Einzahlungen und Aufwen-
dungen und Auszahlungen für das Projekt "Demokratie 
leben" 
Vorlage: VIII/0292/26 

13 Anträge 

13.1 Antrag A/0120/2025 des Stadtrates Dr. Planert auf 
 Ergänzung des § 4 Abs. 2 Satz 1 der  
 Parkgebührensatzung der Stadt Aschersleben um den 
 Carl-von-Ossietzky-Platz 

13.2 Antrag A/0126/2026 des Ortschaftsrates Schackenthal 
 - 30 km/h auf der L 72 in der Ortschaft Schackenthal 
 (Bernburger Straße, Lindenallee, Sanderslebener Straße) 

13.3 Antrag A/0127/2026 der CDU/FDP-Fraktion -  
 Toilettenanlage am Bahnhof in Aschersleben 

13.4 Antrag A/0128/2026 der Fraktion WIDAB -  
 Maßnahmen im Bereich Schulen 

13.5 Antrag A/0129/2026 der Fraktion WIDAB - Erstellung 
 eines Vertrages mit dem Ascherslebener Carnevalsclub 
 (ACC Union e. V.) 

13.6 Antrag A/0130/2026 des Stadtrates Yves Metzing - 
 Herstellung der Kooperation mit dem Salzlandkreis zur 
 Umsetzung des Willkommensbesuchsdienstes  
 (Frühe Hilfen) 

13.7 Antrag A/0131/2026 der Fraktion WIDAB -  
 Führerscheine für Feuerwehrfahrzeuge 

13.8 Antrag A/0132/2026 der AfD/BaFa Fraktion -  
 Beflaggung in der Stadt Aschersleben 

13.9 Antrag A/0133/2026 der AfD/BaFa Fraktion -  
 Prüfauftrag Nachnutzung des Gerichtsgebäudes 

14 Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Stadtra-
tes 

15 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

Nichtöffentlicher Teil 

- Feststellung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils 

- Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift und 

Feststellung (Abstimmung) der Niederschriften über den 
nicht öffentlichen Teil der Sitzung vom 25.02.2026 

- Informationen der Vorsitzenden des Stadtrates 

- Informationen des Oberbürgermeisters 

- Grundstücksangelegenheiten 

- Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Stadtra-

tes 

Die Einwohnerfragestunde findet gegen 18:30 Uhr statt. 

gez. Puchner 
Stadtratsvorsitzende 
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